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Die Gemeindewahlleiterin der Stadt Karben 
Ausländerbeirat der Stadt Karben 
Ausscheiden eines Mitglieds des Ausländerbeirats Karben 
 
 
In der Zusammensetzung des am 29.11.2015 gewählten Ausländerbeirats Karben ist 
folgende Änderung eingetreten: 
 
Der gemäß dem Wahlvorschlag der „Internationalen Liste Karben“ (ILK) in den Auslän-
derbeirat der Stadt Karben gewählte Bewerber Herr Masood Javed hat sein Mandat 
gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 Hessisches Kommunalwahlgesetz (KWG) mit sofortiger Wir-
kung niedergelegt. Dieser Verzicht ist unwiderruflich. Ich stelle fest, dass Herr Masood 
Javed mit Wirkung vom 22.05.2020 aus dem Ausländerbeirat Karben ausgeschieden 
ist (§ 33 Abs. 3 Nr. 1 KWG). 
 
Die Kandidatenliste des Wahlvorschlags der „Internationalen Liste Karben“ (ILK) bein-
haltet keine weiteren Personen, die nicht bereits berufen sind oder nicht auf ihre 
Anwartschaft verzichtet haben. Somit ist der Wahlvorschlag der ILK erschöpft. Ich 
stelle daher fest, dass der durch den Verzicht freigewordene Sitz im Ausländerbeirat 
unbesetzt bleibt. Die Mitgliederzahl des Ausländerbeirats Karben vermindert sich für 
die Wahlzeit auf 5 Mitglieder (§ 85 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung 
mit § 7 Abs. 1 Hauptsatzung der Stadt Karben). 
 
Diese Bekanntmachung erfolgt gemäß § 34 KWG. Gegen diese Feststellung kann 
jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen 
nach dieser Bekanntmachung Einspruch erheben (§ 34 Abs. 4 in Verbindung mit § 25 
KWG). Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte 
geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn mindestens 25 Wahlberechtigte unterstützen. 
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindewahlleiterin der 
Stadt Karben, Rathausplatz 1, 61184 Karben, einzureichen und innerhalb der Ein-
spruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Nach Ablauf der Einspruchsfrist können 
weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. 
 
 
Karben, den 25.05.2020 
 
 
gez.  
Martina Harmert 
Gemeindewahlleiterin 
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